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 Beschlussvorlage des Kreistages  Nr. 01/2017 
 
 
Gegenstand der Vorlage 
 
Benennung eines kooperierenden Gymnasiums für die Gemeinschaftsschulen des 
Landkreises Gotha 
 
 
 
001 Als kooperierendes Gymnasium für die Staatliche Gemeinschaftsschule Tonna wird 

die Staatliche Kooperative Gesamtschule „Herzog Ernst“ benannt.  
 
002 Als kooperierendes Gymnasium für die Staatliche Gemeinschaftsschule  

„Am Inselsberg“ Tabarz wird die Staatliche Kooperative Gesamtschule „Herzog Ernst“ 
benannt. 
 

 
 
 
 
 
Gießmann 
 
 
Beratungsfolge Datum der Sitzung 

 
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport 01.03.2017 
Kreisausschuss 06.03.2017 
Kreistag Gotha 08.03.2017 
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Begründung: 
 
A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Mit Erlass des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport zur Gründung der 
beiden Gemeinschaftsschulen im Landkreis Gotha hat das Ministerium auf der Basis des 
§ 6a Abs. 3 ThürSchG den Schulträger aufgefordert bis zum 31. Mai 2017 bzw. 31. Juli 
2017 ein kooperierendes Gymnasium zu benennen. 
 

B. Lösung 
Die Staatliche Kooperative Gesamtschule „Herzog Ernst“ hat sich bereit erklärt, als 
kooperierendes Gymnasium benannt zu werden. 
Das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport hat vorab geprüft und bestätigt, 
dass eine Gesamtschule als kooperierendes Gymnasium benannt werden kann. 
Die drei betroffenen Schulen haben bereits erste Kontakte aufgenommen. Die 
Kooperationsvereinbarungen mit Inhalt und Struktur der Zusammenarbeit sind in 
Vorbereitung und werden durch das Staatliche Schulamt Westthüringen begleitet. 
 

C. Alternativen 
Keine. 
Bisher hat sich kein anderes Gymnasium im Landkreis Gotha als kooperierendes 
Gymnasium bereit erklärt. 

 
D. Kosten 

Keine. 
 
E. Zuständigkeit 

Kreistag Gotha 
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